
Landkreis Vorpommern-Rügen 
- Der Landrat - 
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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

 Jugendhilfeausschuss Entscheidung 27.06.2012    

 
 

Anerkennung des Grundtvighaus e.V als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen stimmt dem Antrag des 

Grundtvighaus e.V. auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII zu. 

 

 

 

 

Grimmen, den 

 

 

 

Ralf Drescher 

- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 

Organisationseinheit:  

FD Jugend  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0100 

Status: öffentlich 



BV/1/0100  Seite: 2 von 3 

Begründung: 

Der Grundtvighaus e.V. stellte den Antrag auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

gemäß § 75 SGB VIII bereits am 04.12.2011. 

Nach Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen ist aus Sicht der Verwaltung auf Grund 

der fachlichen und personellen Voraussetzungen eine Anerkennung als Träger der freien 

Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII gegeben. 

Der Verein verfolgt gemeinnützige Ziele, er fördert Erziehung und Bildung, wobei Grundlage 

die theoretischen Entwürfe des dänischen Theologen und Pädagogen N.F.S. Grundtvig sind. 

Der Grundtvighaus e.V. ist über viele Jahre auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne  

des § 1 SGB VIII tätig. 

Die fachlichen und personellen Voraussetzungen werden so eingeschätzt, dass der Träger 

einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe in der Region 

Sassnitz leistet. 

Der Grundtvighaus e.V. lässt erkennen, dass er die Gewähr für eine den Zielen des 

Grundgesetzes förderliche Arbeit bietet. 

 

Der Träger übernimmt für die Kirchengemeinde St. Johannis Sassnitz in diesem Sinne einen 

Teil des diakonischen Auftrags der Kirche. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, verwaltet 

er das Grundtvighaus, dessen Eigentümerin die Kirchengemeinde ist.  

 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß  

§ 75 SGB VIII zu. 

 

 

   

Anlagen: 

Antragsunterlagen des Grundtvighaus e.V. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  

Veranschlagung im 

aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder außerplanmäßige 

Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:  

- MA       

- ME       

      

Folgekosten in kommenden 

Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 

      
1. stellv. LR FDL 14 FDL 12 FBL 2 FDL 22 
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